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RS OGH 1996/10/17 8Ob2114/96g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1996

Norm

EO §97

KO §120

Rechtssatz

Auch der die Zwangsverwaltung betreibende Gläubiger gehört zu den im § 120 KO genannten

Absonderungsberechtigten. Auch für ihn gilt, daß es ihm dann nicht möglich sein sollte, die außergerichtliche

Verwertung zu verhindern, wenn er auch bei gerichtlicher Veräußerung Befriedigung nicht erwarten könnte.
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